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VORWORT

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

endlich ist es gelungen, die Dienstvereinbarung zur Regelung der mittelbaren pädagogi-
schen Arbeit (DV mpA) für die an den Grundschulen und sonderpädagogischen Förder-
zentren beschäftigten Erzieher*innen neu zu verhandeln. 

Aus Sicht der GEW BERLIN liegt die wesentliche Neuerung darin, dass nun die Dienstbe-
sprechungen nicht mehr Bestandteil der vier Stunden mittelbarer pädagogischer Arbeit 
sind. Damit ist viel Zeit für die restliche Arbeit, die nicht am Kind geschieht, gewonnen.

Auch wurde erneuert, dass nach Absprache die mpA Zeiten auch außerhalb der Schule 
erbracht werden können. Für mehr Flexibilität und gezielteres Arbeiten besprecht diesen 
Punkt unbedingt mit eurer koordinierenden Fachkraft!

Die DVmpA wurde vereinbart zwischen der Senatsbildungsverwaltung und dem Gesamt-
personalrat bei der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft / dem Per-
sonalrat der zentralverwalteten und beruflichen Schulen bei der Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Wissenschaft.1 Sie ist seit Februar 2023 in Kraft.

Es ist eine alte gewerkschaftliche Forderung der GEW BERLIN, den Erzieher*innen ver-
bindliche Zeiten für die mittelbare pädagogische Arbeit (insbesondere natürlich für die 
Vor- und Nachbereitung individuell oder im Team) zur Verfügung zu stellen. Dafür bedarf 
es Regelungen, die einen verbindlichen Anspruch der Kolleg*innen sicherstellen. 

1 Die Dienstvereinbarung gilt folglich nur für die im öffentlichen Dienst beschäftigten Erzieher*innen, 
da die Personalräte die bei freien Trägern beschäftigten Kolleg*innen nicht vertreten dürfen (für sie 
müsste der jeweilige Betriebsrat eine entsprechende Vereinbarung abschließen).
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Das gilt gleichermaßen für die Erzieher*innen in Kitas und Ganztagsgrund-
schulen/sonderpädagogischen Förderzentren. Verbindliche Regelungen 
sind ein wichtiger Beitrag zur Gestaltung der Arbeitsbedingungen und tra-
gen auch maßgeblich zur Entwicklung der pädagogischen Qualität bei. 
Jeden Tag aufs Neue wird deutlich, dass die Arbeit der Erzieher*innen wenig planbar ist 
und sie als „Feuerwehr“ für alle möglichen (und unmöglichen!) Situationen zur Verfü-
gung stehen sollen. Natürlich kann und wird kein Mensch ernsthaft abstreiten, dass auch 
Erzieher*innen ihre Arbeit vorbereiten sollten. Aber der Alltag in der Berliner Schule sieht 
leider oft anders aus.

Auch die überarbeitete Dienstvereinbarung wird nicht alle Wünsche erfüllen und kann 
auch nicht alle Probleme aus der Welt schaffen. Sie stellt auch nicht mehr Personal zur 
Verfügung. Aber sie kann dazu beitragen, dass die vorhandenen personellen Ressourcen 
anders und besser genutzt werden: Im Interesse der pädagogischen Qualität und zur Ent-
lastung der Erzieher*innen. Die Dienstvereinbarung sieht vier Stunden in der Woche für 
die mittelbare pädagogische Arbeit vor. Das ist selbstverständlich zu wenig Zeit (aus Sicht 
der GEW BERLIN wären neun Stunden erforderlich). Aber die Erfahrungen der letzten 
Jahre zeigen, dass auch die Umsetzung dieser vier Stunden an vielen Schulen schon etliche 
Diskussionen mit sich bringt. Wichtig ist zudem: Allen Schulen, die bisher schon weiter-
gehende Regelungen gehabt haben, wird zugesichert, diese Praxis auch künftig fortsetzen 
zu können! Es soll und darf auch im Einzelfall keineswegs zu Verschlechterungen kommen!

Ganz besonders wichtig ist aus Sicht der GEW BERLIN der Hinweis bezüglich der Vertre-
tungsregelungen in der Schule. „Bei der Organisation der Ganztagsschule ist der Grund-
satz zu beachten, dass Erzieherinnen und Erzieher sich gegenseitig vertreten. Lehrkräf-
te werden von Lehrkräften vertreten.“ Es ist kein Geheimnis, dass in vielen Schulen die 
Erzieher*innen als Vertretung für Lehrer*innen eingesetzt werden, sei es um die Kinder 
„nur zu betreuen“, den „Arbeitsbogen weiter zu bearbeiten“oder manchmal sogar, um 
den Unterricht zu übernehmen. Für all diese Tätigkeiten stehen keine personellen Res-
sourcen (Erzieher*innen) zur Verfügung. Im Rahmen der Verwaltungsvorschrift über die 
Personalausstattung mit Erzieher*innen werden lediglich für JÜL Stellenanteile im Umfang 
von vier Stunden/Woche je Lerngruppe zur Verfügung gestellt. Die Arbeitsorganisation 
der Schule folgt in vielen Fällen dem Primat des Unterrichts. Dafür werden Erzieher*innen 
eingesetzt, zu Lasten ihrer eigenen sozialpädagogischen Aufgaben.

Die abgeschlossene Dienstvereinbarung verstehen wir als Instrument, die sozialpädago-
gische Arbeit an den Schulen zu stärken und zu einem gemeinsamen Bildungsverständnis 
aller Pädagog*innen in der Ganztagsschule zu kommen. Wir sehen sie auch als einen Bei-
trag der Wertschätzung der Arbeit der Erzieher*innen.
Es wurde vereinbart, die Dienstvereinbarung nach einer Laufzeit von 18 Monaten zu eva-
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luieren. Die GEW BERLIN fordert alle Erzieher*innen auf, sich aktiv an ihrer Umsetzung zu 
beteiligen und sich bei Konflikten an ihre GEW-Personalräte zu wenden. 

MARTINA REGULIN
VORSITZENDE DER GEW BERLIN

CHRISTIANE WEISSHOFF
LETERIN DES VORSTANDBEREICHS
KINDER-, JUGENDHILFE UND SOZIAL-
ARBEIT
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DIENSTVEREINBARUNG MITTELBARE 
PÄDAGOGISCHE ARBEIT

Zwischen
der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie,

vertreten durch die Senatorin für Bildung, Jugend und Familie,
und

dem Gesamtpersonalrat bei der Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie sowie dem Personalrat der zentral verwalteten 

und beruflichen Schulen,
vertreten durch die Vorsitzenden der Personalräte

wird folgende
Dienstvereinbarung über die mittelbare pädagogische Arbeit  

von Erzieherinnen und Erziehern an Grundschulen, in der Primarstufe 
von Gemeinschaftsschulen und Integrierten Sekundarschulen sowie 

Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt

geschlossen

§ 1 Geltungsbereich

Diese Dienstvereinbarung gilt für alle an öffentlichen Grundschulen und Schulen mit son-
derpädagogischem Förderschwerpunkt sowie in der Primarstufe von Gemeinschaftsschu-
len und Integrierten Sekundarschulen tätigen und beim Land Berlin beschäftigten Erzie-
herinnen und Erzieher, einschließlich Facherzieherinnen und Facherzieher für Integration.

§ 2 Mittelbare pädagogische Arbeit

(1) Im Rahmen ihrer tariflichen Arbeitszeit haben vollbeschäftigte Erzieherinnen und Erzie-
her im Sinne von § 1 einen individuellen Anspruch auf mindestens 4 Wochenstunden 
(Zeitstunden) für die mittelbare pädagogische Arbeit. Für Teilzeitbeschäftigte erfolgt 
eine anteilige Berechnung der mittelbaren pädagogischen Arbeit auf der Grundlage der 
vereinbarten wöchentlichen Arbeitszeit.

(2) Mittelbare pädagogische Arbeit sind die Tätigkeiten, die zur Vorbereitung, Durchfüh-
rung und Nachbereitung der unmittelbaren pädagogischen Arbeit mit den Kindern die-
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nen. Zeiten der mittelbaren pädagogischen Arbeit sind Zeiten, in denen die Erzieherin-
nen und Erzieher nicht unmittelbar mit den Kindern arbeiten.

(3) Die mittelbare pädagogische Arbeit umfasst insbesondere folgende Tätigkeiten:

• Vor- und Nachbereitung der pädagogischen Arbeit
• Kooperation mit Lehrkräften, Sonderpädagoginnen und Sozialpädagogen, Schulhelfe-

rinnen und Schulhelfer, Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter
• Kooperation mit Einrichtungen der Jugendhilfe und anderen sozialen Diensten bzw. 

Einrichtungen im Sozialraum
• Kooperationen mit Kindertagesstätten zur Gestaltung des Übergangs Kita-Grundschule
• Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung der Schule
• Beobachtung sowie Dokumentation
• individuelle Förderplanung
• Kooperation mit Eltern

(4) Die für Vertretungsbereitschaft zur Verfügung stehenden Zeiten werden so in die 
Dienstpläne eingeplant, dass ein mög lichst hohes Maß an ggf. zu vertretenden Betreu-
ungszeiten damit abgedeckt wird. Ist keine Vertretung erforderlich, können die Zeiten 
zusätzlich für die mittelbare pädagogische Arbeit genutzt werden

§ 3 Organisation der mittelbaren pädagogischen Arbeit

(1) Die mittelbare pädagogische Arbeit ist in der Regel in der Schule zu erbringen. In Ab-
stimmung mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter können die Zeiten für die mittel-
bare pädagogische Arbeit auch außerhalb von Schule erbracht werden.

(2) Erzieherinnen und Erziehern wird für die Zeiten der mittelbaren pädagogischen Arbeit 
der Zugang zu einem digitalen Arbeitsplatz in der Schule ermöglicht.

(3) Die Zeit für mittelbare pädagogische Arbeit wird im Dienstplan aufgeführt. Der Dienst-
plan ist verbindlich zu erstellen. Zuvor sind die Erzieherinnen und Erzieher anzuhören. 
Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist verantwortlich dafür, dass der Dienstplan 
rechtzeitig fertig gestellt und veröffentlicht wird. Dienstpläne sind ein Jahr aufzube-
wahren.

(4) Die Zeiten für die mittelbare pädagogische Arbeit werden so geplant, dass sie in der Re-
gel wöchentlich genutzt werden können. Soweit das dienstliche Interesse es erfordert, 
sind sie vorübergehend auf andere Zeiträume übertragbar. Änderungen des Dienstpla-
nes erfolgen im Benehmen mit der Erzieherin oder dem Erzieher.

(5) Die Erzieherinnen und Erzieher, die Schulleitungen sowie die regionale Schulaufsicht 
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erhalten zur Umsetzung der Regelungen dieser Dienstvereinbarung eine Handreichung.

§ 4 Konfliktlösung

Kann in Einzelfällen eine einvernehmliche Regelung über die mittelbare pädagogische Ar-
beit zwischen der Schulleitung und der Erzieherin oder dem Erzieher nicht erzielt werden, 
ist die zuständige Schulaufsicht in Zusammenarbeit mit dem Personalrat für die Klärung 
zuständig. 
Die Rechte der Schulleiterin und des Schulleiters nach § 69 Abs. 4 Satz 1 und Absatz 6 
Schulgesetz sowie weiterer Beschäftigtenvertretungen bleiben unberührt.

§ 5 Evaluation

Nach einer Laufzeit von 18 Monaten werden die Regelungen und die Umsetzung dieser 
Dienstvereinbarung ausgewertet. Dazu wird eine Arbeitsgruppe gebildet, der Vertreterin-
nen und Vertreter der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie und des Gesamt-
personalrats angehören.

§ 6 Inkrafttreten, Wirksamkeit und Kündigung

Die Dienstvereinbarung tritt mit Wirkung zum 01.02.2023 in Kraft. Jede Vertragspartei hat 
das Recht, die Dienstvereinbarung nach Ablauf eines Kalenderjahres mit einer Frist von 3 
Monaten jeweils zum Ende eines Quartals zu kündigen. Die Kündigung ist schriftlich gegen-
über dem Vereinbarungspartner zu erklären.
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HANDREICHUNG

zur

Dienstvereinbarung über die mittelbare pädagogische Arbeit  
von Erzieherinnen und Erziehern an Grundschulen und  
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt

Präambel

Eine gute Ganztagsschule ist eine gute Schule. Sie erfüllt den Handlungsrahmen Schul-
qualität unter anderem mithilfe der ihr zur Verfügung stehenden erweiterten Zeiten, in 
denen Erzieherinnen und Erzieher auf der Grundlage eines gemeinsamen Bildungsver-
ständnisses pädagogische Bildungsangebote machen. Die Ganztagsschule hat damit das 
Potenzial, die Schule zu einem Ort des Lebens und Lernens zu gestalten und motivierende 
Bildung über den ganzen Tag anzubieten. Durch das Mehr an Zeit und dem Mehr an indi-
viduellen Bildungsangeboten kann die Ganztagsschule so ein wichtiger Beitrag zu mehr 
Bildungsgerechtigkeit sein. Gelingende Ganztagsschulentwicklung hängt wesentlich vom 
Engagement der Akteurinnen und Akteure an Ganztagsschulen ab, aber auch von den Rah-
menbedingungen. 

Die „Dienstvereinbarung über die mittelbare pädagogische Arbeit“ verfolgt das Ziel, ein 
Zeitbudget für die nicht unmittelbar mit den Kindern verbrachte Arbeitszeit sicherzustel-
len. Um die unmittelbare pädagogische Arbeit qualitativ so zu gestalten, dass wirksame 
Lernsettings angeboten werden können, ist die Zeit für die mittelbare pädagogische Arbeit 
eine fundamentale Voraussetzung. 

Ganztagsschulen benötigen differenzierte pädagogische Konzepte, in denen konzeptionell 
Unterricht und außerunterrichtliche Angebote zu einem ganztägigen Bildungskonzept mit-
einander verbunden werden. Ein Mindestmaß an Zeit ist unerlässlich dafür, in multipro-
fessionellen Teams Bildung über den ganzen Tag zu gestalten und pädagogische Prozesse 
vorzubereiten sowie zu reflektieren. 

Für die Handreichung hat eine multiprofessionelle Arbeitsgruppe Hinweise zusammenge-
tragen, welche zum besseren Verständnis und zur operativen Umsetzung der Dienstver-
einbarung beitragen sollen.
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Diese Dienstvereinbarung gilt für alle 
an öffentlichen Grundschulen und Schu-
len mit sonderpädagogischem Förder-
schwerpunkt sowie in der Primarstufe 
von Gemeinschaftsschulen und Integrier-
ten Sekundarschulen tätigen und beim 
Land Berlin beschäftigten Erzieherinnen 
und Erzieher, einschließlich Facherziehe-
rinnen und Facherzieher für Integration.

Die Dienstvereinbarung gilt in dem oben 
beschriebenen Sinne für alle Erzieherin-
nen und Erzieher in der Primarstufe und 
umfasst somit die Grundschulen, die son-
derpädagogischen Förderzentren sowie 
die Gemeinschaftsschulen und Integrier-
te Sekundarschulen mit einer Primarstu-
fe. Die spezifischen Aufgaben und die zu 
ihrer Erledigung notwenigen Zeitanteile 
der Facherzieherin und des Facherziehers 
für Integration bleiben von der Dienstver-
einbarung unberührt.

(1) Im Rahmen ihrer tariflichen Arbeits-
zeit haben vollbeschäftigte Erziehe-
rinnen und Erzieher im Sinne von § 1 
einen individuellen Anspruch auf min-
destens 4 Wochenstunden (Zeitstun-
den) für die mittelbare pädagogische 
Arbeit. Für Teilzeitbeschäftigte erfolgt 
eine anteilige Berechnung der mittel-
baren pädagogischen Arbeit auf der 
Grundlage der vereinbarten wöchent-
lichen Arbeitszeit. 

(2) Mittelbare pädagogische Arbeit sind 
die Tätigkeiten, die zur Vorbereitung, 
Durchführung und Nachbereitung der 

Die Zeiten für die mittelbare pädagogi-
sche Arbeit sind während der Schul- und 
Ferienzeiten im Dienstplan festzuschrei-
ben. In der Dienstvereinbarung sind 
„mindestens 4 Wochenstunden“ formu-
liert worden. Erzieherinnen und Erzieher 
können auch mehr als wöchentlich 4 Zeit-
stunden für die mittelbare pädagogische 
Arbeit zur Verfügung gestellt werden. 
Etablierte Praxis sollte auch weiterhin 
fortgesetzt werden.
Teilzeitbeschäftigte erhalten Zeiten für 
die mittelbare pädagogische Arbeit min-
desten anteilig. Es wird empfohlen, hier 
mit Blick auf die Aufgaben, die nicht 
teilbar sind, den zeitlichen Gestaltungs-
spielraum zu nutzen. Im Interesse der 
pädagogischen Arbeit sollen die Zeiten 
so geplant werden, dass die nach Absatz 
3 erforderlichen Aufgaben auch adäquat 
im Zeitbudget abgebildet sind.

in der Schulzeit und in den Ferien

§ 1 Geltungsbereich Hinweise zur Umsetzung

§ 2 Mittelbare pädagogische 
Arbeit

Hinweise zur Umsetzung

HANDREICHUNG

– 11 –– 11 –



unmittelbaren pädagogischen Arbeit 
mit den Kindern dienen. Zeiten der 
mittelbaren pädagogischen Arbeit 
sind Zeiten, in denen die Erzieherin-
nen und Erzieher nicht unmittelbar mit 
den Kindern arbeiten.

(3) Die mittelbare pädagogische Arbeit 
umfasst insbesondere folgende Tätig-
keiten:

• Vor- und Nachbereitung der pädagogi-
schen Arbeit

• Kooperation mit Lehrkräften, Sonder-
pädagoginnen und Sozialpädagogen, 
Schulhelferinnen und Schulhelfer, 
Schulsozialarbeiterinnen und Schulso-
zialarbeiter

• Kooperation mit Einrichtungen der 
Jugendhilfe und ande-ren sozialen 
Diensten bzw. Einrichtungen im Sozi-
alraum

• Kooperationen mit Kindertagesstätten 
zur Gestaltung des Übergangs Kita-
Grundschule

• Qualitätsentwicklung und Qualitätssi-
cherung der Schule

• Beobachtung sowie Dokumentation
• individuelle Förderplanung
• Kooperation mit Eltern

(4) Die für Vertretungsbereitschaft zur 
Verfügung stehenden Zeiten werden 
so in die Dienstpläne eingeplant, dass 
ein möglichst hohes Maß an ggf. zu 
vertretenden Zeiten der außerunter-
richtlichen und ergänzenden Förde-
rung und Betreuung damit abgedeckt 
wird. Ist keine Vertretung erforder-
lich, können die Zeiten zusätzlich für 
die mittelbare pädagogische Arbeit 
genutzt werden.

Ausgehend von der in Absatz 2 formulier-
ten Definition der „mittelbaren pädagogi-
schen Arbeit“, wurden in Absatz 3 exemp-
larisch Tätigkeiten aufgezählt,   die  unter  
dem Begriff „mittelbare pädagogische 
Arbeit“ zu subsumieren sind. Die Auf-
zählung ist nicht abschließend. Die Teil-
nahme und Mitarbeit an den schulischen 
Gremien sowie Dienstbesprechungen fal-
len nicht unter die in § 2 Abs. 3 Dienstver-
einbarung aufgezählten Tätigkeiten. 

In der Berechnung der Ressourcen für 
eine Vollzeitstelle Erzieherin/Erzieher ist 
neben den Zeiten für die unmittelbare 
und die mittelbare pädagogische Arbeit 
auch anteilig Zeit für Vertretung einge-
plant. Diese Zeiten sind dafür vorgesehen 
die Zeiten aus dem Dienstplan der Erzie-
herinnen und Erzieher zu vertreten. Der 
Grundsatz, dass in der Regel Lehrkräfte 
durch Lehrkräfte vertreten werden und 
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(1) In Abstimmung mit der Schulleiterin 
oder dem Schulleiter können die Zei-
ten für die mittelbare pädagogische 
auch außerhalb von Schule erbracht 
werden. 

Erzieherinnen und Erzieher durch Erzie-
herinnen und Erzieher, ist einzuhalten. 
Über die schulbezogenen Vertretungs-
reglungen wird ein Vertretungskonzept 
nach § 79 Schulgesetz beschlossen.
Sicherzustellen ist, dass die in den Zumes-
sungsrichtlinien vorgesehenen außerun-
terrichtlichen Zeiten im offenen und im 
gebundenen Ganztag sowie die Zeiten für 
die ergänzende Förderung und Betreu-
ung verlässlich geplant und durch die hier 
gemeinte Vertretungszeit abgesichert 
werden. Dies schließt auch die Zeiten für 
das jahrgangsübergreifende Lernen in der 
Schulanfangsphase ein. 
Sollte keine Vertretungssituation eintre-
ten, können Erzieherinnen und Erzieher 
die dafür vorgesehenen Zeiten für die un-
ter § 2 Abs. 3 DV genannten Tätigkeiten 
nutzen.

Der Arbeitsort von Erzieherinnen und Er-
ziehern ist die Schule. Die Präsenzarbeits-
zeit ist grundsätzlich in vollem Umfang 
am Arbeitsort Schule zu erbringen. Durch 
die in Absatz 1 getroffene Formulierung 
„in der Regel“ soll die Möglichkeit eröff-
net werden, sofern fachlich erforderlich, 
mittelbare pädagogische Arbeitszeit in 
Absprache mit der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter auch außerhalb der Schule zu 
erbringen. Stellvertretend für viele denk-
bare Erfordernisse sind nachfolgend ei-
nige Ausnahmen definiert: Kooperation 
mit dem Jugendamt, schulübergreifende 
Planungen, Vorbereitungstreffen an au-
ßerschulischen Lernorten usw.

Hinweise zur Umsetzung§ 3 Organisation der mittelbaren 
pädagogischen Arbeit
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Mit dieser Formulierung wird ange-
strebt, den Erzieherinnen und Erziehern 
für die Zeiten der mittelbaren pädagogi-
schen Arbeit einen ruhigen Arbeitsplatz 
zur Verfügung zu stellen. Die Schullei-
tung sollte in Absprache mit der koordi-
nierenden Fachkraft Raum und Zeit ge-
nau planen und sicherstellen. Die Zeiten 
der mittelbaren pädagogischen Arbeit 
sollen nicht im Beisein von Kindern er-
bracht werden. Alle Materialien sollen 
an dem Arbeitsplatz sicher aufbewahrt 
werden können. Die in der Schule vor-
handenen technischen Möglichkeiten, 
insbesondere ein Computerarbeitsplatz 
oder ein mobiles Endgerät, sollen den 
Erzieherinnen und Erziehern zugänglich 
sein. Der Arbeitsplatz der koordinieren-
den Fachkraft bleibt davon unberührt.

Mit Dienstplan ist hier die über einen 
längeren Zeitraum verbindlich geplante 
Arbeitszeit gemeint. Erzieherinnen und 
Erziehern muss die Möglichkeit gege-
ben werden, ihre Vorstellungen zur Ge-
staltung ihrer Arbeitszeit in die Planung 
einzubringen. Grundsätze der Dienst-
plangestaltung werden mit den Erziehe-
rinnen und Erziehern besprochen. 
Der Dienstplan wird in der Regel vor 
Schuljahresbeginn im Auftrag der Schul-
leiterin oder des Schulleiters durch die 
koordinierende Fachkraft erstellt. Die 
Zeiten der mittelbaren pädagogischen 
Arbeit sind im Dienstplan explizit auszu-
weisen. Die Schulleiterin oder der Schul-
leiter verantworten den Dienstplan. 
Die rechtzeitige Fertigstellung und Ver-
öffentlichung meinen so rechtzeitig vor 
Inkrafttreten, dass die Erzieherin und 

(2) Erzieherinnen und Erzieher wird für 
die Zeiten der mittelbaren pädago-
gischen Arbeit der Zugang zu einem 
digitalen Arbeitsplatz in der Schule 
ermöglicht.

(3) Die Zeit für mittelbare pädagogische 
Arbeit wird im Dienstplan aufgeführt. 
Der Dienstplan ist verbindlich zu er-
stellen. Zuvor sind die Erzieherinnen 
und Erzieher anzuhören. Die Schullei-
terin oder der Schulleiter ist verant-
wortlich dafür, dass der Dienstplan 
rechtzeitig fertig gestellt und veröf-
fentlicht wird. Dienstpläne sind ein 
Jahr aufzubewahren.
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der Erzieher sich darauf einstellen kön-
nen. 
Mit Veröffentlichung ist nicht gemeint, 
dass der Dienstplan für andere als päda-
gogische Fachkräfte, zum Beispiel auf In-
ternetseiten, veröffentlich wird. Die Vor-
gaben zum Datenschutz müssen beachtet 
werden.

Im Einvernehmen mit der Erzieherin oder 
dem Erzieher sind dies vorübergehende 
Abweichungen im dienstlichen Interes- se 
und damit im Sinne einer Ausnahme zu 
sehen. Muss aus organisatorischen Grün-
den ausnahmsweise die Zeit für die mit-
telbar pädagogische Arbeit verschoben 
werden, ist diese zeitnah nachzuholen.

Diese Handreichung ist ein Beitrag zur Um-
setzung des Absatz 5.

(4) Die Zeiten für die mittelbare pädago-
gische Arbeit werden so geplant, dass 
sie in der Regel wöchentlich genutzt 
werden können. Soweit das dienst-
liche Interesse es erfordert, sind sie 
vorübergehend auf andere Zeiträume 
übertragbar. Änderungen des Dienst-
planes erfolgen im Benehmen mit der 
Erzieherin oder dem Erzieher.

(5) Die Erzieherinnen und Erzieher, die 
Schulleitungen sowie die regionale 
Schulaufsicht erhalten zur Umsetzung 
der Regelungen dieser Dienstverein-
barung eine Handreichung.

Kann in Einzelfällen eine einvernehmliche 
Regelung über die mittelbare pädagogi-
sche Arbeit zwischen der Schulleitung 
und der Erzieherin oder dem Erzieher 
nicht erzielt werden, ist die zuständige 
Schulaufsicht in Zusammenarbeit mit 
dem Personalrat für die Klärung zustän-
dig. 
Die Rechte der Schulleiterin und des 
Schulleiters nach § 69 Abs. 4 Satz 1 und 
Absatz 6 Schulgesetz sowie weiterer Be-
schäftigtenvertretungen bleiben unbe-
rührt.

Zur Konfliktlösung können ergänzend die 
Frauenvertreterin und ggf. die Schwer-
behindertenvertretung hinzugezogen 
werden.

Hinweise zur Umsetzung§ 4 Konfliktlösung
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Die Dienstvereinbarung tritt mit Wirkung 
zum 01.02.2023 in Kraft. 
Jede Vertragspartei hat das Recht, die 
Dienstvereinbarung nach Ablauf eines 
Kalenderjahres mit einer Frist von 3 Mo-
naten jeweils zum Ende eines Quartals 
zu kündigen. Die Kündigung ist schriftlich 
gegenüber dem Vereinbarungspartner zu 
erklären. 

Das mit § 5 DV verbundene Anliegen der 
Evaluation kann nur mit Unterstützung 
der Fachpraxis umgesetzt werden. Wün-
schenswert ist daher, dass die Erziehe-
rinnen und Erzieher, aber auch Schullei-
tung und koordinierende Fachkraft die 
Implementierung und Etablierung der 
Dienstvereinbarung im eigenen Kon-
text begleiten und über die Wirksamkeit 
und Praxistauglichkeit reflektieren. Die 
Autorinnen der Handreichung nehmen 
gern Hinweise zur Umsetzung und Hand-
lungsimpulse zur Weiterentwicklung der 
Dienstvereinbarung sowie der Handrei-
chung entgegen.

§ 6 Inkrafttreten, Wirksamkeit 
und Kündigung

Hinweise zur Umsetzung§ 5 Evaluation

Nach einer Laufzeit von 18 Monaten wer-
den die Regelungen und die Umsetzung 
dieser Dienstvereinbarung ausgewertet. 
Dazu wird eine Arbeitsgruppe gebildet, 
der Vertreterinnen und Vertreter der Se-
natsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Familie und des Gesamtpersonalrats an-
gehören.
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MITGLIEDER DER ARBEITSGRUPPE 
ZUR WEITERENTWICKLUNG DER 

DIENSTVEREINBARUNG UND DIESER 
HANDREICHUNG

Vorname Name Dienstbezeichnung

Ines Rackow
Ines.rackow@senbjf.berlin.de

Gabriela Warembourg
OGB-Leitung@09G17.schule.berlin.de

Marion Leibnitz
Marion.leibnitz@senbjf.berlin

Heike Sollmer
Schulleitung@mcgs.berlin

Bettina Hohoff
Hort@conrad-schule.de

Dieter Endesfelder
Dieter.endesfelder@senbjf.berlin.de

Elke Gabriel
Elke.gabriel@senbjf.berlin.de

Kathrin Falk
Kfalk-schmetterlin-gs@gmx.de

Jana Kruse
Jana.kruse74@gmail.com

Referentin für Grundsatzfragen ganztägi-
ger Bildung

Koordinierende Fachkraft

Vorsitzende des Gesamtpersonalrats der 
allgemein-bildenden Schulen Berlin

Schulleiterin der Matthias-Claudius-
Grundschule

Koordinierende Fachkraft an der Conrad-
Schule

Gesamtpersonalrat

Gesamtfrauenvertreterin der allgemein-
bildenden Schulen

Koordinierende Fachkraft Schmetter-
lings-Grundschule in Lichtenberg

Koordinierende Fachkraft Margarethe-
von-Witzleben-Schule

Emailadresse
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Kontakt:
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Landesverband Berlin
Ahornstraße 5 | 10787 Berlin

info@gew-berlin.de | www.gew-berlin.de

www.gew-blindtext.dewww.gew-berlin.de


